
KLEINE ANFRAGE

                                                    gemäß § 24 BezVG

der Abgeordneten Michael Hagedorn, Helga Stöver (CDU) 

und Fraktion 

Betreff: Stolperstein-Projekt

Seit mehreren Jahren engagiert sich die „Initiative Gedenken in Harburg“ für das Stolperstein-Projekt des Kölner Künstlers Gunter Demnig. Dieser stellt in seiner Werkstatt kleine Betonwürfel mit einer Messingplatte her, auf der die Namen und Lebensdaten von Menschen verzeichnet sind, die Opfer nationalsozialistischer Verbrechen geworden sind. Anschließend werden die Gedenksteine im öffentlichen Raum vor den Häusern verlegt, in denen diese Menschen vor ihrem Tod lebten oder arbeiteten. 

Von den weltweit ca. 30.000 verlegten Stolpersteinen sind mittlerweile 165 im Bezirk Harburg und Wilhelmsburg zu finden, wobei die Finanzierung durch Patenschaften erfolgte, die zumeist durch die Initiative vermittelt wurden.

Die Liste weiterer zu ehrender Opfer umfasst z.Z. noch 16 Namen.

Seit kurzem trifft das Stolperstein-Projekt nach Angaben der Initiative aber auf unvorhergesehene Schwierigkeiten. Denn nachdem der Künstler bisher die Stolpersteine im Bezirk Harburg auf Grund einer generellen Wegenutzungserlaubnis des Bezirksamtes verlegen konnte, ist er seit kurzem gehalten, für die Verlegung jedes einzelnen Stolpersteines eine Erlaubnis für die Sondernutzung öffentlicher Wegeflächen nach dem Hamburgischen Wegegesetz zu beantragen, die nur für eine begrenzte Zeit gilt. Danach hat er lt. eines Schreibens des Bezirksamtes für die Wiederherstellung der ursprünglichen Pflasterung zu sorgen. Dass der Künstler auf Grund dieser Auflagen an einer weiteren Verlegung von Stolpersteinen in Harburg nicht mehr interessiert ist und dass weitere Paten nicht gefunden werden dürften, die entsprechende Anträge mit den damit verbundenen Kosten und Wiederherstellungsverpflichtungen stellen müssten, ist durchaus verständlich.

Wir fragen die Verwaltung:

      1.   Was hat die Verwaltung bewogen, von der bisherigen Praxis einer generellen 

            Wegenutzungserlaubnis abzugehen?

2. Gibt es Möglichkeiten, das Verlegen der Stolpersteine ähnlich „unbürokratisch“ und kostenfrei wie bisher durchführen zu lassen? 

            Wenn  ja:

       3.  Sind der Künstler und die Initiative über ein Entgegenkommen der Verwaltung       

            informiert worden?

       4.  Wie sähe ein solches Verfahren aus?

Ralf-Dieter Fischer

Fraktionsvorsitzender

f.d.R.

Hamburg, am 06/01/2012
